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Kurzkonzeption von "sunShine Pflegedienst" zur Erbringung von Leistungen 
nach  § 45b SGB XI (Pflegeleistungs-Ergänzungsgesetz), Betreuungs- und 
Entlastungsleistungen 
 
 
1.  Beschreibung der Leistungen 
( insbesondere  Angebote der allgemeinen Anleitung und Betreuung ) 
 
Neben der Erbringung von Leistungen gemäß § 37.1 und 2 SGB V, sowie § 36 SGB XI, 
wollen wir mit unserem Angebot der steigenden Nachfrage von Pflegebedürftigen gerecht 
werden.  
Mit der Umsetzung der aktuellen Pflegereform zum 01.01.2015 wurde der Bereich der  
Betreuungsleistungen auch für Pflegebedürftige ohne eine Demenz und/oder eine  
eingeschränkte Alltagskompetenz geöffnet. Außerdem wurde der Bereich der Leistungen  
erweitert. Ab dem 01.01.2015 dürfen nicht nur ausschließlich Betreuungsleistungen, sondern 
gegebenenfalls auch hauswirtschaftliche Unterstützung über diese Leistung angeboten und 
erbracht werden.  

 

1.1. Angebotene Hilfen und Unterstützung im Häuslichen Umfeld  
 
Beaufsichtigung   
Leistungen bei denen ein aktives Tun nicht im Vordergrund steht 
� Anwesenheit einer Betreuungsperson  
� Beobachtung der Pflegebedürftigen zur Vermeidung einer Selbst- und/oder 
Fremdgefährdung 
� Bloße Anwesenheit um eine emotionale Sicherheit zu gewährleisten 
 
Begleitung und hauswirtschaftliche Unterstützung 
Unterstützung von Aktivitäten im häuslichen Umfeld, die der Aufrechterhaltung sozialer  
Kontakte, sowie der Entlastung dienen und die Kommunikation fördern soll. 
� Spaziergänge in der näheren Umgebung  
� Begleitung zu kulturellen Aktivitäten, Ausstellungen, Kinobesuch, Theatervorstellung  
� Begleitung bei Arztbesuchen, Behördengänge 
� Begleitung beim Friedhofsbesuch 
� Unterstützen zur Erhaltung sozialer Kontakte  ( Ermöglichen von Besuchen bei Verwandten 
und Bekannten ) 
� Übernahme hauswirtschaftlicher Tätigkeiten, z.B. Einkaufen, Reinigen der Wohnung 
 
Beschäftigung 
Unterstützung bei der Gestaltung des häuslichen Alltags  
� Entwickeln / Aufrechterhalten einer Tagesstruktur 
� Bedürfnisgerechte Beschäftigung 
� Förderung und Aktivierung vorhandener Kompetenzen z.B. gemeinsames Spielen   
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1.2 Angaben zu Dauer und Häufigkeit des Angebotes  
 
Unser Angebot gestalten wir entsprechend der Nachfrage, auf Wunsch zu regelmäßigen 
Zeiten ( Bestimmte und regelmäßige Wochentage ).  

 
2. Preis des Angebotes  
 
Grundlage der Berechnung sind die notwendigen Personal- und Sachkosten, sowie Kosten 
die durch Schulung des Personals und Koordinierung der Angebote entstehen.   
Die Abrechnung erfolgt im 30 minütigen Tonus zu je 14,16 €. Betreuungsleistungen und 
Hauswirtschaftliche Versorgung ist  Abrechnungstechnisch gleichgestellt.  
Als Anfahrtkosten- sowie Fahrtkosten werden 0,30€ pro gefahrenem Kilometer berechnet.  
 
3. Qualitätssicherung 
 
Die Qualitätssicherung erfolgt gemäß der Anforderungen des SGB XI. Dazu zählen 
individuelle Pflegeplanungen und Dokumentationen, Angaben zum Umgang mit 
Krisensituationen, sowie eine dokumentierte Biografiearbeit  
( Mitarbeit des Kunden ist hierzu erforderlich ).  
Die Betreuung erfolgt durch Pflegefachkräfte / Alltagsbegleiter für Demenzkranke / 
Heilerziehungspfleger, sowie angeleitetes Personal. 
Die hauswirtschaftliche Unterstützung wird von Hauswirtschaftskräften, sowie  
angeleitetem Personal durchgeführt.  
 


